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Lärmaktionsplan
Überlingen
Stufe 1 Straßenverkehr
Bekanntmachung des Feststellungs-
beschlusses
Die „Richtlinie 2002/49/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über
die Bewertung und Bekämpfung von Um-
gebungslärm“ (kurz: EU-Umgebungs-
lärmrichtlinie) legt ein europaweit einheit-
liches Konzept fest, um vorzugsweise
schädliche Auswirkungen durch Umge-
bungslärm zu verhindern, zu vermeiden
oder zu mindern. Die Richtlinie wurde im
Bundes- Immiss ionsschutzgesetz
(BImSchG) und der Verordnung über die
Lärmkartierung (34. BImSchV) national
umgesetzt.

Im Rahmen der Umgebungslärmkartie-
rung Stufe 1 wurden in Baden-Württem-
berg über 950 Lärmkarten erstellt. Diese
umfassen die Umgebung der am stärks-
ten befahrenen Straßen des Landes
(Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 6
Mio. Kfz/Jahr) mit einer Gesamtlänge von
über 2.300 km, die von der Landesanstalt
für Umwelt, Messungen und Naturschutz
Baden-Württemberg (LUBW) kartiert
wurden.

Die Gemarkung der Stadt Überlingen ist
mit folgenden Straßenabschnitten betrof-
fen:
• Bundesstraße 31 neu im Bereich Bonn-

dorf und Nesselwangen
• Bundesstraße 31 alt im Bereich der An-

schlüsse Überlingen und Nußdorf
• Landesstraße 195 zwischen B 31 und

Kreisstraße 7772
• Landesstraße 200 zwischen den An-

schlüssen Landesstraße 200a und
Frohsinnstraße

In den kartierten Bereichen sind Lärmak-
tionspläne (LAP) zur Regelung von Lärm-
problemen und Lärmauswirkungen auf-
zustellen. Ein LAP ist ein strategisches
Planwerk, um Ziele, Strategien und Maß-
nahmen zur Lärmminderung und zum
Schutz ruhiger Gebiete zu formulieren.
Der LAP besteht u.a. aus folgenden Ele-
menten:
• Bewertung der Lärmsituation
• Darstellung vorhandener und geplanter

Lärmminderungsmaßnahmen
• Maßnahmenkatalog
• Aussagen zu Kosten und Nutzen

Nachdem bereits am 13.10.2009 eine
Bürgerinformationsveranstaltung durch-
geführt wurde, lag der LAP-Entwurf vom
07.02.2011 bis 07.03.2011 bei der Stadt-
verwaltung Überlingen öffentlich aus.
Während der Auslegungsfrist konnten
Stellungnahmen schriftlich oder zur Nie-
derschrift vorgetragen werden. Der Ge-
meinderat der Stadt Überlingen hat in sei-
ner Sitzung am 07.12.2011 die während
der Offenlage vorgebrachten Stellung-
nahmen behandelt und den Lärmaktions-
plan Überlingen als Handlungskonzept

bzw. planerische Grundlage zur Reduzie-
rung und Vermeidung von Umgebungs-
lärm beschlossen.

Die Öffentlichkeit wird hiervon gemäß §
47d Absatz 3 Bundesimmissionsschutz-
gesetz (BImSchG) unterrichtet.

Der rechtswirksame LAP kann bei der
Stadtverwaltung Überlingen, Abteilung
Stadtplanung, Bahnhofstraße 4, 88662
Überlingen während der üblichen Dienst-
stunden eingesehen werden. Jedermann
kann diese Planunterlagen einsehen und
über ihren Inhalt Auskunft verlangen. Die
vorbezeichneten Unterlagen finden Sie
auch im Internet unter www.ueberlin-
gen.de/stadtplanung, Rubrik „Mobilität &
Verkehr“.

gez. Thomas K.W. Nöken
Stadt Überlingen
Abteilung Stadtplanung

Große Kreisstadt
Überlingen

2. Änderungssatzung
zur Satzung über die Erhebung der
Zweitwohnungsteuer vom 26. Juli

2006

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung
für Baden-Württemberg (GemO) in Ver-
bindung mit den §§ 2, 8 Abs. 2 und 9 Abs.
4 des Kommunalabgabengesetzes Ba-
den-Württemberg hat der Gemeinderat
der Stadt Überlingen am 09. November
2011 folgende Satzung beschlossen:

Artikel I

§ 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr
a) bei einem jährlichen Mietaufwand

bis zu Euro 5.100,00 Euro 880,00
b) bei einem jährlichen Mietaufwand

von mehr als Euro 5.100,00,
aber nicht mehr als Euro 7.650,00

Euro 1.180,00
c) bei einem jährlichen Mietaufwand

von mehr als Euro 7.650,00,
aber nicht mehr als Euro

10.000,00 Euro 1.480,00
d) bei einem jährlichen Mietaufwand

von mehr als Euro 10.000,00,
aber nicht mehr als Euro
12.500,00 Euro 1.780,00

e) bei einem jährlichen Mietaufwand
von mehr als Euro 12.500,00

Euro 2.080,00

Artikel II

§ 6 erhält folgende Fassung:

Wer im Stadtgebiet eine Zweitwohnung
bezieht oder aufgibt, hat dies bei der
Stadtverwaltung Überlingen, Abteilung
Kämmerei und Controlling schriftlich in-
nerhalb einer Woche nach dem Einzug

oder Auszug anzuzeigen. Diese Anzeige
hat unabhängig von den melderechtli-
chen Pflichten zu erfolgen.

Artikel III

Diese Änderungssatzung tr i t t am
01.01.2012 in Kraft

Hinweis für die öffentliche Bekanntma-
chung gemäß § 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens-
oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO)
oder aufgrund der GemO beim Zustande-
kommen dieser Satzung wird nach § 4
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie
nicht schriftlich innerhalb eines Jahres
seit der Bekanntmachung dieser Satzung
gegenüber der Stadt Überlingen geltend
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der
die Verletzung begründen soll, ist zu be-
zeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind.

Ausgefertigt:
Überlingen, den 08. Dezember 2011
Sabine Becker, Oberbürgermeisterin

EINLADUNG UND
TAGESORDNUNG
für die am Mittwoch, 21.12.2011, 17.30 Uhr

in der Feuerwache
stattfindende öffentliche Gemeinderatssit-

zung.

TopTagesordnungspunkt
1 Bürgerbeteiligungsprozess zum The-

ma Verkehr („Verkehrsdialog“) - Vor-
stellung der Untersuchungsvarianten
einer möglichen zukünftigen Ver-
kehrsführung in der Altstadt und in
den Wohngebieten

2 Beschluss der Doppelhaushaltspläne
2012 und 2013 der Dr.-Max-Bom-
mer-Stiftung

3 Beschluss der Doppelhaushaltspläne
2012 und 2013 der Vereinigten-Sti-
pendien-Stiftung

4 Beschluss der Doppelhaushaltspläne
2012 und 2013 der Stiftung Zentgraf

5 Wirtschaftsplan 2012 der Stadtwerke
Überlingen GmbH

6 Bestellung des Abschlussprüfers
2011 der Stadtwerke Überlingen
GmbH

7 Berichte und Anfragen

Sabine Becker, Oberbürgermeisterin

zaehringer
Hervorheben
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DIESE WOCHE:

Advent-Schiff für Kinder ab 8 Jahren

am 17.12.2011 um 13.30 Uhr.
Abfahrt am Landungsplatz

mit den Stadtteilen Bambergen, Bonndorf, Deisendorf,
Hödingen, Nesselwangen, Lippertsreute und Nußdorf

Donnerstag
15. Dezember 2011
JAHRGANG 15

(siehe Was tut sich wo)


